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RS OGH 1962/12/18 4Ob349/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1962

Norm

UWG §9 C3a

Rechtssatz

Wenn sich Marken an Gewerbetreibende (hier: Maler und Anstreicher) wenden, ist Verwechslungsgefahr nicht so leicht

anzunehmen wie bei einem allgemeinen Käuferpublikum, weil es sich um einen aufmerksameren Kreis von Fachleuten

handelt.
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